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VERTRAG

Dieser Vertrag wird geschlossen zwischen Autorin/Autor bzw. Herausgeberin/Herausgeber
Anrede und Titel
Vorname Name
Straße u. Hausnummer
PLZ Ort
(im Folgenden Verfasser/Herausgeber) 
und den
Informations-, Bibliotheks- und IT-Diensten (IBIT)
der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

BIS-Verlag

Postfach 2541

26015 Oldenburg

(im Folgenden BIS-Verlag)

§1 Vertragsgegenstand

(1)
Der Verfasser/Herausgeber verpflichtet sich, dem BIS-Verlag ein Werk zur Veröffentlichung zu überlassen.

(2) Der Arbeitstitel des Werkes lautet: 
Bitte hier den Arbeitstitel eintragen
Der endgültige Titel wird in Abstimmung zwischen Verfasser/Herausgeber und BIS-Verlag

festgelegt.
§2 Einräumung von Nutzungsrechten

(1) Der Verfasser/Herausgeber räumt dem BIS-Verlag folgende Rechte ein: 
a)
das ausschließliche Nutzungsrecht zur Vervielfältigung und Verbreitung in gedruckter Form, und zwar als Buchausgabe,

b)
das nicht ausschließliche Nutzungsrecht zur elektronischen Speicherung, insbesondere in Datenbanken, und zum Verfügbarmachen für die Öffentlichkeit zum individuellen Abruf, zur Wiedergabe auf dem Bildschirm und zum Ausdruck beim Nutzer (Online-Nutzung), auch auszugsweise. Der Verfasser/Herausgeber darf das Werk, auch auszugsweise, auf persönlichen Servern oder Servern von Institutionen verfügbar machen. 
(2) Für die erste Auflage werden     Exemplare hergestellt (im Ganzen oder in Teilmengen). Weitere Teilmengen der ersten Auflage werden nach wirtschaftlichen Erwägungen des BIS-Verlags – auch im „Print on Demand-Verfahren“ – hergestellt, 
(3) Die Rechte gemäß Absatz (1) a) werden als ausschließliche Rechte nur für diese Auflage eingeräumt. 
(4) Die Nutzungsrechte gemäß Absatz (1) a) und b) gelten für das unveränderte Werk. 
§3 Pflicht zur Rechtsausübung

(1) Der BIS-Verlag ist verpflichtet, die ihm gemäß §2 eingeräumten Nutzungsrechte selbst auszuüben. 
§4 Beschaffenheit und Umfang des Werkes

(1) Der Umfang des Werkes wird auf ca.      Druckseiten, zuzüglich     Abbildungen (davon     in Farbe) festgelegt. 
(2) Im Fall einer wesentlichen Überschreitung des vereinbarten Werkumfangs ist der BIS-Verlag berechtigt, vom Verfasser/Herausgeber zusätzliche Vergütung zu verlangen, wobei insbesondere unvorhergesehene Umstände zu berücksichtigen sind. 
(3) Der Verfasser/Herausgeber verpflichtet sich, dem BIS-Verlag ein vollständiges und satzfertiges Manuskript des Werkes einschließlich der durch ihn zu beschaffenden fremden Text- und/oder Bildvorlagen wie folgt zur Verfügung zu stellen: 
als elektronisch gespeichertes Dokument auf maschinenlesbarem Datenträger (formatiert entsprechend der Dokumentvorlage des BIS-Verlags),

sowie als Papierausdruck.
(4) Fällt für den Satz/das Layout Mehraufwand von über zwei Stunden für den BIS-Verlag an, wird diese Arbeitszeit ab der dritten Stunde dem Verfasser/Herausgeber zusätzlich in Rechnung gestellt.
(5) Der Verfasser/Herausgeber verpflichtet sich, dem BIS-Verlag Bildvorlagen
· in digitaler Form als hoch aufgelöstes Bild/Grafik auf maschinen lesbarem Datenträger oder
· als hochqualitativer Ausdruck

zur Verfügung zu stellen.

(6) Das Originalmanuskript des Werkes sowie die durch den Verfasser/Herausgeber beschafften Text- und/oder Bildvorlagen gehen nicht in das Eigentum des BIS-Verlags über.

(7) Zur Sicherheit verwahrt der Verfasser/Herausgeber eine Kopie des Manuskripts bzw. des Datenträgers bei sich.

§5 Ablieferungs- und Veröffentlichungstermin

(1) Der Verfasser/Herausgeber ist verpflichtet, das Manuskript dem BIS-Verlag bis spätestens 
(2) Der BIS-Verlag ist verpflichtet, das Werk nach vollständiger und fehlerfreier Abgabe durch den Verfasser/Herausgeber binnen       zu veröffentlichen.

§6 Rechtliche Unbedenklichkeit/Haftung

(1) Der Verfasser/Herausgeber versichert, dass das Werk sowie die durch ihn beschafften fremden Text- und/oder Bildvorlagen keine Rechte Dritter verletzen, dass er befugt ist, über die zur Durchführung dieses Vertrages erforderlichen urheberrechtlichen Nutzungsrechte zu verfügen, und dass er bisher weder ganz noch teilweise eine der Einräumung von Rechten gemäß §2 widersprechende Verfügung getroffen hat. Dies gilt insbesondere für den Herausgeber von Sammelwerken mehrerer Verfasser.

(2) Ist der Verfasser/Herausgeber aus rechtlichen Gründen gehindert, die in Absatz (1) genannten Versicherungen abzugeben, oder entstehen ihm Zweifel an seiner Befugnis, so wird er den BIS-Verlag unverzüglich darüber unterrichten, sobald ihm das tatsächliche oder vermeintliche Rechtshindernis bekannt geworden ist.

(3) Werden die Vertragsparteien einzeln oder gemeinsam durch Dritte wegen des Inhalts des Werkes auf Schadensersatz und/oder Kosten einer Rechtsverfolgung in Anspruch genommen, so stellt der Verfasser/Herausgeber den BIS-Verlag frei von jeglicher Haftung.

§7 Enthaltungspflicht

(1) Der Verfasser/Herausgeber wird sich während der Laufzeit des Vertrages (soweit nicht nach dem Urheberrechtsgesetz zulässig) jeder anderweitigen Vervielfältigung und Verbreitung und/oder unkörperlichen Übermittlung und Wiedergabe des Werkes enthalten.
§8 Ausstattung/Preis

(1) Der BIS-Verlag bestimmt formale Gestaltung, Ausstattung und den Ladenpreis. Es ist ein Preis von ca.       € vorgesehen. Der BIS-Verlag kann den Preis erhöhen oder ermäßigen.

§9 Druckkostenzuschuss

(1) Für die Veröffentlichung des Werkes bringt der Verfasser/Herausgeber einen Druckkostenzuschuss in Höhe von 
(2) Wird der Druckkostenzuschuss (auch zum Teil) aus Fördermitteln Dritter (z. B. DFG, VG WORT) geleistet, so gelten die jeweiligen Vergaberichtlinien.

§10 Freiexemplare

(1) Der Verfasser/Herausgeber erhält      Freiexemplare für die Erstausgabe. Weitere Werkexemplare kann er vom BIS-Verlag mit einem Rabatt in Höhe von 30% des Ladenverkaufspreises erwerben.

§11 Verramschung/Herabsetzung der Nutzervergütung/Makulierung

(1) Der BIS-Verlag darf die Restauflage der Druckausgabe verramschen, wenn der Verkauf in zwei aufeinanderfolgenden Kalenderjahren unter      Exemplaren pro Jahr gelegen hat.

(2) Erweist sich ein Verramschen als undurchführbar oder wirtschaftlich nicht sinnvoll, so darf der BIS-Verlag die jeweilige Restauflage ganz oder teilweise makulieren. Zu einer Teilmakulierung in einem der Absatzentwicklung der jeweiligen Restauflage angemessenen Umfang ist der BIS-Verlag jederzeit berechtigt.

(3) Der BIS-Verlag ist verpflichtet, den Verfasser/Herausgeber rechtzeitig vor einer Verramschung oder Makulierung der jeweiligen Restauflage von seiner diesbezüglichen Absicht zu unterrichten und ggf. dem Verfasser/Herausgeber die zur Verramschung oder vollständigen Makulierung vorgesehenen Werkexemplare zum Ramschpreis bzw. bei Makulierung zum unentgeltlichen Erwerb ab Lager anzubieten. Wird das Werk makuliert, so fallen die dem BIS-Verlag gemäß §2 eingeräumten Nutzungsrechte an den Verfasser/Herausgeber zurück.

§12 Besondere Vereinbarungen

     
Verfasserin oder Verfasser/Herausgeberin oder Herausgeber
Für den BIS-Verlag

Oldenburg, den      
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Der ist Mitglied bei:   
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